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 Veröffentlicht am 09.10.2024

Norm

StGB §19a

1. StGB § 19a heute

2. StGB § 19a gültig ab 01.01.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 112/2015

3. StGB § 19a gültig von 01.01.2011 bis 31.12.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 108/2010

Rechtssatz

Gegenstände, die mit der Raubbeute angescha6t wurden, können nicht kon7sziert werden, aber - als Ersatzwerte der

durch die Tat erlangten (nicht hervorgebrachten) Vermögenswerte - dem Verfall nach § 20 Abs 2 StGB

unterliegen.Gegenstände, die mit der Raubbeute angescha6t wurden, können nicht kon7sziert werden, aber - als

Ersatzwerte der durch die Tat erlangten (nicht hervorgebrachten) Vermögenswerte - dem Verfall nach Paragraph 20,

Absatz 2, StGB unterliegen.
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